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Neubau eines Rathauses - Grundsatzbeschluss - 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Realisierung des zentralen Rathausneubaus am Standort „Siebengebirgsring“ in Verbindung 
mit der Sanierung der Jungholzhalle wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, die hierfür 
notwendigen vergaberechtlichen und baurechtlichen Verfahrensschritte vorzubereiten. 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 
Begründung 

 
Aufgrund der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Bericht über die überörtliche 
Prüfung der Stadt Meckenheim vom 20.11.2009 hat sich die Stadt in den vergangenen Monaten 
intensiv mit der Zentralisierung der Stadtverwaltung auseinandergesetzt. 
 
Momentan ist die Verwaltung auf 4 Standorte im Stadtgebiet verteilt, die teilweise erheblichen Sa-
nierungsbedarf ausweisen und nur eingeschränkt barrierefrei sind. Der größte Verwaltungsstandort 
(„Reginahof“, Bahnhofstr. 25, 53340 Meckenheim) ist angemietet und stellt eine wesentliche 
Haushaltsbelastung dar. Weiterhin sind die seitens der Stadt erhaltenen Landeszuschüsse für den 
Erwerb eines Grundstücks zum Rathausneubau am Neuen Markt in Meckenheim Ende 2013 zu-
rückzuzahlen, sofern nicht im Gebiet der ehemaligen Entwicklungsgesellschaft Meckenheim-Merl 
bis zu diesem Zeitpunkt ein Rathausneubau entsteht. 
 
Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung das Ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH mit 
einem Kurzgutachten zur Realisierung eines zentralen Rathauses an verschiedenen Standorten im 
Meckenheimer Stadtgebiet beauftragt. Das in enger Abstimmung mit der Verwaltung erarbeitete 



Raumprogramm sowie die Kostenschätzungen zu den einzelnen Varianten bildeten die Grundlage 
für eine umfassende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, wie sie die Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
empfohlen hatte. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat am 1. Juli 2010 einstimmig die Beauftragung der VBD 
Beratungsgesellschaft für Behörden mbH, Köln für die Erstellung der Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung beschlossen. Der Arbeitsauftrag umfasste dabei neben der Untersuchung der wirtschaft-
lichsten Realisierungsvariante für 3 verschiedene Standorte eines zentralen Rathauses auch die 
Prüfung einer Integration des Veranstaltungsgebäudes „Jungholzhalle“ in das Standortkonzept. 
 
Die Ergebnisse wurden in der Sitzung des Hauptausschusses am 8. Dezember 2010 vorgestellt. 
Als Resultat intensiver Erörterungen der Untersuchung zwischen den einzelnen Ratsfraktionen und 
der Verwaltung sowie einer erneuten Diskussion der Untersuchung im Hauptausschuss am 11. 
Mai 2011 wurden an die Verwaltung seitens der Politik weitere Prüfaufträge gerichtet. 
 
Unter Einbeziehung der VBD hat die Verwaltung die Aufträge abgearbeitet und die Ergebnisse 
dem Hauptausschuss am 21. September 2011 vorgestellt. 
 
Als zentrale Aussage der derzeitigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist festzuhalten, dass ein 
Rathausneubau am Standort „Siebengebirgsring“ in Verbindung mit der Sanierung der Jungholz-
halle im ÖPP-Inhabermodell (Leistungsbestandteile Planen, Bauen und Finanzieren) die größten 
wirtschaftlichen Vorteile erwarten lässt. Unter Würdigung der Synergiepotenziale einer zentralen 
Verwaltung im Personalbereich beträgt der Barwertvorteil gegenüber einer Beibehaltung der de-
zentralen Lösung 5,85 % bzw. 799.835 €. Ergebnisrechnerisch wurde ein Vorteil von 6,99 % bzw. 
1.553.160 € im Betrachtungszeitraum von 30 Jahren ermittelt. 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Meckenheim hat die Verwaltung mit Beschluss vom 21. September 
2011 beauftragt, in den Dialog mit der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises einzutreten, um 
die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu diskutieren. 
 
Aus dem am 24.10.2011 geführten Gespräch bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass die 
Kommunalaufsicht zum heutigen Zeitpunkt keine grundlegenden Bedenken gegen die Realisierung 
des Projektes hat (siehe Anlage). Die endgültige Prüfung kann erst nach Abschluss des Vergabe-
verfahrens - unter Berücksichtigung der abschließenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und der 
sich daraus ergebenden Haushaltssituation - erfolgen. 
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, die Realisierung des zentralen Rathausneubaus am Standort 
„Siebengebirgsring“ in Verbindung mit der Sanierung der Jungholzhalle vorzunehmen und die hier-
für notwendigen vergaberechtlichen und baurechtlichen Verfahrensschritte in die Wege zu leiten. 
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